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CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE 

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL 
 

XVII. Gesetzgebungsperiode – 2026    Trient, den 6. Februar 2026 
        Prot. Nr. 503 RegRat 
 
Nr. 5/XVII 

 
An den  
Präsidenten des Regionalrates 
Roberto Paccher 
________________________ 

INTERPELLATION  

 

Absichten des Infrastruktur- und Verkehrsministeriums und Rolle der Region nach dem Urteil des 

Europäischen Gerichtshofs, mit dem das Vorzugsrecht für die Vergabe der Brennerautobahn-

Konzession gekippt worden ist  

 

Die Nachricht vom Urteil des Europäischen Gerichtshofs, wonach das in der italienischen 

Gesetzgebung für Konzessionsvergaben vorgesehene Vorzugsrecht nicht mit dem geltenden EU-

Recht vereinbar ist, trägt dazu bei, die bereits komplexe Situation rund um das Verfahren für die 

Vergabe der Konzession für die Brennerautobahn weiter zu verkomplizieren. 

Auch wenn sich das Urteil des Gerichtshofs nicht ausdrücklich auf die Konzession der 

Brennerautobahn bezieht, berührt es einen zentralen Aspekt der vom Infrastruktur- und 

Verkehrsministerium ausgearbeiteten Ausschreibung. Dies führt zu erheblichen Unsicherheiten im 

gesamten Verfahren zur Erneuerung der Konzession und kann potenziell negative Auswirkungen auf 

die öffentliche Kontrolle über diese Infrastruktur haben. 

Diese Entscheidung ergeht in einem Umfeld, das bereits durch das Mahnschreiben der Europäischen 

Kommission an die italienische Regierung belastet ist, in dem mutmaßliche Verstöße gegen die 

Grundsätze des Wettbewerbs und der Gleichbehandlung im Verfahren zur Vergabe der Konzession 

für die Brennerautobahn beanstandet wurden. 

Die Angelegenheit erhält für die Region Trentino-Südtirol, Hauptaktionärin der Brennerautobahn AG 

und institutionell mitverantwortliche Akteurin für die Zukunft dieser strategisch bedeutsamen 

Infrastruktur, eine noch größere Relevanz. 

Bislang hat das Infrastruktur- und Verkehrsministeriums nach dem Urteil des Gerichtshofs keine 

öffentliche Stellungnahme hinsichtlich des weiteren Vorgehens abgegeben. Ebenso bleibt offen, 

welche Rolle der Region in dieser Phase zukommen soll und ob für den Fall einer Überarbeitung des 

derzeitigen Vergabeverfahrens oder einer Abkehr davon Alternativen ausgearbeitet worden sind. 

Angesichts der möglichen wirtschaftlichen, infrastrukturellen und institutionellen Folgen, die eine 

anhaltende Unsicherheit nach sich ziehen könnte – insbesondere im Hinblick auf Verzögerungen, 

Rechtsstreitigkeiten und einen möglichen Verlust der öffentlichen Kontrolle –, erscheint eine 

umgehende Stellungnahme der Regionalregierung unerlässlich. 



 

 

All dies vorausgeschickt, 
 

befragt die unterfertigte Regionalratsabgeordnete den Präsidenten der Region, 

um Folgendes zu erfahren: 

 

 

1. ob der Region Informationen über die Absichten des Infrastruktur- und Verkehrsministeriums 
in Bezug auf das Verfahren zur Vergabe der Brennerautobahn-Konzession nach der 
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vorliegen? 

 

2. ob die Region von der Regierung oder dem Infrastruktur- und Verkehrsministerium formell 

eingebunden oder über die Auswirkungen des Urteils des Europäischen Gerichtshofes sowie 

über etwaige künftige Ausrichtungen des Ministeriums in Kenntnis gesetzt worden ist? 
 

3. welche politische und institutionelle Rolle die Region in dieser Phase wahrzunehmen gedenkt, 

und dies auch unter Berücksichtigung ihrer Beteiligung an der Brennerautobahn AG? 
 

4. ob die Region anstelle des derzeitigen Ausschreibungsverfahrens Alternativen in Betracht 

gezogen hat oder in Betracht zu ziehen beabsichtigt, darunter auch die Möglichkeit einer 

anderen Lösung für die Konzessionsvergabe, und welche konkreten Initiativen sie zum Schutz 

der öffentlichen und territorialen Interessen einzuleiten beabsichtigt? 

Im Sinne des Artikels 101 der Geschäftsordnung wird um eine mündliche Beantwortung im 

Plenum ersucht.  

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETE 
Chiara Maule  

 


